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att eitte Sluftage üon Slegletnetttö*Sthänbetuugett mit
Beritdftdjtigting unferer SBünfdje »erwenben Würbe,
nidjtö weniger atö üetwotfeu wären.

Snm neuen $etbbtenft'9tegtement.

©aö SRilitätbepattement bet fcbweijetifcfeeii ©ibge*
noffenfdjaft bat att fämmtlicfee Äatttonalmilftätbebör*
ben folgenbeö Äteiöfcbteihen in Bejug auf bai neue
getbbtenft=Sleglemetit erlaffen:

„SBie Sfenen bereitö befannt ift, tjat bie Buttbeö*
üerfammtttng itntetm 31. Sannat t. S. ben Befdjluß
gefaßt, eö fei ber ©ntwtttf beö netten getbbienfttegte*
ntettteö, nacfebem betfelbe einet Sleüifton utttetwotfen
wotben, füt bie ©attet üott jwei S«bren ptoüifottfdj
bei ben eibgen. Sruppen einjufuferen. Slacfebem nun
bte neue Sluftage erfebienen ift unb Sfettett lie füt
Sfetett Bebatf ttotfewenbigen ©rentplare ttäcbftenö
wetben jugefanbt wetben fönnen, ettattht ftcb lat
ititterjefcfencte ©epartement Sfenen hei biefem Stntaffe
folgenbe allgemeine ©freftton ju ertfeeiten.

©aö neue getbbtettft=Slegtement tft fofott hei allen
itt bett ©ienft fommetibett Stuppeu etttjufüferen uttb
eö ftnb bte betreffenben Oberinftruftoren anjuweifen,
biefem widjttgen ©tenftjwetge itjte hefonbere Stufmett*
famfett jtt fchenfett. ©aö ©epattement feat feitterfettö
bett fetten eibg. Snfpeftotett bte Ueberwacbung beö

bejügtidjen Untettidjteö gattj befonbetö attempfotjlen.

©ie fofortige ©infüferung beö neuen Slegtetttenteö
ift fdjon beßfealh üon feofeer SBicfetigfett, bamit heim

Sruppenjufammenjüge uttb hei attfätligen großem
Stuppenaufgeboten fämmtlicfee iHoxpi mit bemfelben
üettraut feien, eö ift abet aucb beßwegen nöttjig, ba*

mit man ©nbe 1861 bei befmttiüer (Sinfüferung beö

«Jlegletttettteö baju bie ©tfaferung üott jwei Saferen
benußen fann.

Sladj bet Stnftdjt beö ©epattemetttö fottte bte ©in*
füljtung beö neuen 9teglententeö burdjauö feine Sdjwie*
rigfeiten barbieten, la baö Snftrufttonöperfonal he--

rettö ttt jwei eibg. Sufttuftorenfebulett mit bemfetben

üerttaut gemaefet worben ift unb ba eö eigentlich, bloß
itt Bejiefettttg auf ben SJlarfcfeftcfeerungöbiettft wefettt*
liefee Neuerungen erttfeätt.

Slurfe bte im SRarfdjficfeetungöbienfte getroffenen
Slbänberungen taffen ftefe int ©runbe auf brei jurüd*
fübten, nämlicb:

1. Betäuberte SRarfdjform ber Stuöfpäber,
2. Stuffeebttitg bet biöfeerigett ©eitenbedung unb
3. Organifation beö gtanfenforpö.

Sttteö übrige fällt in ben Beretdj lex bloßen ©r=
gättjungen, weldje tbeilö in befonbern Slegtemeittett,
theitö itt bet «ßtariö heteitö Beftanb featten.

SBit glaubten biefeö gattj befonbetö feetüotfeefeett

ju follen, inbem wit bie ©rwartuttg hegen, lai baö

Sttftruftioitöperfottat uttb bie Offijiere, wenn fte bar=
auf aufmerffam gemaebt werben, ftcb biet efeer an
baö ©tubium beö atlerbingö etwaö umfangreiefeett
Stegtemettteö madjen ttttb bann auch feine Sdjwierig*
feiten baben werben, ftcb baöfelbe anjueignett.

©ö etübtigt ttttt noeb hei biefem Slttlaffe übetbattpt
auf bett gegenwärtigen Stanb bet Sleüifton lex
Steglemente uttb beten Berfeältniß ju einanber auf*
metffam ju madjen.

©aö neue gelbbiettfiteglemettt fdjließt ftdj itt gotm
unb Snfeatt an baö im S4r 1857 ertaffene neue

SBadjtbfenftteglentent att. ©urdj beibe ift bat im
Safer 1847 eingeführte allgemeine ©ienftreglemetit
faftifefe jttm gtößtett Sfeeit aufgefeohen, tribettt üott
biefem bloß noefe ber etfte ttnb jweite Sbeil bettef*
fenb bie Sßfficfetett beö SBebmtaniteö im Slllgemeinen
uttb betreffenb ben innern ©ienft in Äraft befteben.
Bott bem erften Sbeil ift ber oierte Slbfcbnitt bttrdj
©tlaß beö Buttbeögefefeeö übet lte Strafrecfetöpffege
hei ben eibgenöfftfdjen Stuppen fdjon ftüfeet aufge*
feofeen worben. So fefer eö tum an bet Seit wäre
lie jwet neuen Steglemente übet bett SBacfe* ttttb beu

gelbbienft burdj Sleüifton audj nodj beö Stegtemeitteö
übet ben innern ©ienft jum üottftänbigen Slbfdjtuß

jtt bringen, fo muß bamit btö jur ©rlebfgung ber

"penbenten gragen über baö Befteibungöwefett unb baö

Berwaltuttgöreglement noctj jugewartet werben."

$nt fttaa,e bet SRifitarreformen.

©f fet eitt SBort geftattet übex baö Sfeema, lai
fett mefetem Sagen itt üerfefetebenen Blättern hefeatt*

bett witb, ttämtiefe übet „Stefottnett itn SRititätwe*
fen" anfcfeließenb an eine in SBintertbur etfdjienene

gleichnamige Brofcfeüre.

Sctj bin webet meinen Äameraben nocfe meinen

Untergebenen \e atö Sßebant befannt gewefen; idj
batf mit wohl lai Sewgniß geben, baß idj üon \e-
bet befttebt wat, bett Sdjritt üom «Befen ju ttenneti,
ttnb midj ttidjt bureb) erftern bienben ju taffen. Slttti
bin ich fett Saferen vafttoö bemütjt baö fcfeweijetifdje
SBebtwefett genau fennen ju lernen unb mit eitt

tidjtigeö Berftänbniß bet Bebütfmffe beffelben ju et*
tittgen. ©iefeö Streben bat audj mtcb jut Uehet=

jettguttg gebradjt, lai manebe Sleformen notfewettbfg

feien, ©ie Seit lex SRuße witb ftcb wofjl auefe noeb

finbett, wo biefe Sleformen ttäfeer befptoefeen werben

fönnen; bagegen etfläre ich miefe beute fdjon gattj
utitintwunbeit gegen bte SBinterttjurer «Jteformen,

welcbe idj nadj genauet ^ßtüfung unb heftet Uehet*

jettguttg alö unpaffenb, alö uttfere Berfeättniffe total
üerfetmenb, atö ofene Berftänbniß lex Bebingungen
Jeglichen Ätiegeö feejridjnen muß.

Sdj wütbe über bte betreffenbe Brofdjüre gefdjwte*

gen baben, wenn fte nicbt ühetatt mit rittet gewiffen
SRarftfdjreierei angefüttbigt wütbe ttttb wenn eö mit
nidjt gefäfetlid) fdjfene, foldje imweife Sbeen ttnb
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an eine Auflage von Reglements-Abänderungen mit
Berücksichtigung unserer Wünsche verwenden würde,
nichts weniger als verworfen wären.

Zum neuen Felddienst'Reglement.

Das Militärdepartement der schweizerischen
Eidgenossenschaft hat an sämmtliche Kantonalmilitärbehörden

folgendes Kreisschreiben in Bezug auf das neue
Felddienst-Reglement erlassen:

„Wie Ihnen bereits bekannt ist, hat die

Bundesversammlung unterm 31. Januar l. I. den Beschluß
gefaßt, es sei der Entwurf des neuen Felddienstregle-
mentes, nachdem derselbe einer Revision unterworfen
worden, für die Dauer von zwei Jahren provisorisch
bei den eidgen. Truppen einzuführen. Nachdem nun
die neue Auflage erschienen ist und Ihnen die für
Ihren Bedarf nothwendigen Exemplare nächstens
werden zugesandt werden können, erlaubt sich das
unterzeichnete Departement Ihnen bet diesem Anlasse
folgende allgemeine Direktion zu ertheilen.

Das neue Felddienst-Reglement ist sofort bei allen
in den Dienst kommenden Truppen einzuführen und
es sind die betreffenden Obennstruktoren anzuweisen,
diesem wichtigen Dienstzweige ihre besondere Aufmerksamkeit

zu schenken. Das Departement hat seinerseits
den Herren eidg. Inspektoren die Ueberwachung des

bezüglichen Unterrichtes ganz besonders anempfohlen.

Die sofortige Einführung des neuen Réglementes
ist schon deßhalb von hoher Wichtigkeit, damit beim

Truppenzufammenzüge und bei allfälligen größern
Truppenaufgeboten sämmtliche Corps mit demselben

vertraut seien, es ist aber auch deßwegen nöthig,
damit man Ende 1861 bei definitiver Einführung des

Réglementes dazu die Erfahrung von zwei Jahren
benutzen kann.

Nach der Ansicht des Departements sollte die

Einführung des neuen Réglementes durchaus keine

Schwierigkeiten darbieten, da das Jnstruktionspersonal be-

reits in zwei eidg. Jnstruktorenschulen mit demselben

vertraut gemacht worden ist und da es eigentlich bloß
in Beziehung auf den Marschsicherungsdienst wesent*
liche Neuerungen enthält.

Auch die im Marschsicherungsdienste getroffenen
Abänderungen lassen sich im Grunde auf drei
zurückführen, nämlich:

1. Veränderte Marschform der Ausspäher,
2. Aufhebung der bisherigen Seitendeckung und
3. Organisation des Flankenkorps.

Alles übrige fällt in den Bereich der bloßen
Ergänzungen, welche theils in besondern Réglemente»,
theils in der Praxis bereits Bestand hatten.

Wir glaubten dieses ganz besonders hervorheben

zn sollen, indem wir die Erwartung hegen, daß das

Jnstruktiouspersonal und die Offiziere, wenn sie darauf

aufmerksam gemacht werden, sich viel eher an
das Studium des allerdings etwas umfangreichen
Réglementes machen und dann auch keine Schwierigkeiten

haben werden, fich dasselbe anzueignen.

Es erübrigt nur noch bei diesem Anlasse überhanpt
auf den gegenwärtigen Stand der Revision der

Réglemente und deren Verhältniß zu einander
aufmerksam zu machen.

Das neue Felddienstreglement schließt sich in Form
und Inhalt an das im Jahr 1857 erlassene neue

Wachtdienstreglement an. Durch beide ist das im
Jahr 1847 eingeführte allgemeine Dienstreglement
faktisch zum größten Theil aufgehoben, indem von
diesem bloß noch der erste nnd zweite Theil betreffend

die Pflichten des Wehrmannes im Allgemeinen
und betreffend den innern Dienst in Kraft bestehen.
Von dem ersten Theil ist der vierte Abschnitt durch
Erlaß des Bundesgesetzes über die Strafrechtspflege
bei den eidgenössischen Truppen schon früher aufgehoben

worden. So sehr es nun an der Zeit wäre
die zwei nenen Réglemente über den Wach- und den

Felddienst durch Revision auch noch des Réglementes
über den innern Dienst zum vollständigen Abschluß

zu bringen, so muß damit bis zur Erledigung der

^endenten Fragen über das Bekleidungswesen nnd das

Vcrwaltuttgsreglement noch zugewartet werden."

Zur Frage der Militärreformen.

ES sei ein Wort gestattet über das Thema, das

seit mehrern Tagen in verschiedenen Blättern behandelt

wird, nämlich über „Reformen im Militärwesen"

anschließend an eine in Winterthur erschienene

gleichnamige Broschüre.

Jch bin weder meinen Kameraden noch meinen

Untergebenen je als Pedant bekannt gewesen; ich

darf mir wobl das Zeugniß geben, daß ich von
jeher bestrebt war, den Schein vom Wesen zu trennen,
und mich nicht durch erstern blenden zu lassen. Nun
bin ich seit Jahren rastlos bemüht das schweizerische

Wehrwesen genau kennen zu lernen und mir ein

richtiges Verständniß der Bedürfnisse desselben zu
erringen. Dieses Streben hat auch mich zur
Ueberzeugung gebracht, daß manche Reformen nothwendig
seien. Die Zeit der Muße wird sich wohl auch noch

finden, wo diese Reformen näher besprochen werden

können; dagegen erkläre ich mich heute schon ganz
unumwunden gegen die Winterthurer Reformen,
welche ich nach genauer Prüfung und bester

Ueberzeugung als unpassend, als unsere Verhältnisse total
verkennend, als ohne Verständniß der Bedingungen
jeglichen Krieges bezeichnen muß.

Jch würde über die betreffende Broschüre geschwiegen

haben, wenn ste nicht überall mit einer gewissen

Marktschreiers angekündigt würde nnd wenn es mir
nicht gefährlich schiene, solche unweise Ideen und


	Zum neuen Felddienstreglement

